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Wo  die  NADA  steht  und  wo  sie  hin  will  

Der organisierte Sport vereint 28 Millionen Bundesbürger in über 90.000 Vereinen. Seine Vorbildfunktion 

ist gewaltig. Sport schafft Bewegungsausgleich, wirkt gesundheitsfördernd und entlastet das öffentliche 

Gesundheitssystem. Schließlich baut Sport auf einem System sozialer Normen auf. Hierzu zählt das Prinzip 

des Fair Play. Dieses ist Grundlage der Anerkennung des Sports durch Staat und Gesellschaft. Deshalb spielt 

der Anti-Doping-Kampf eine große Rolle. 

 
Die durch Doping hervorgerufenen Schäden sind in komplexer Weise miteinander verzahnt: Umsatzmög- 

lichkeiten durch den illegalen Handel mit Dopingmitteln sind gewaltig und erhöhen die Nachfrage nach 

verbotenen Substanzen. Eine vermehrte Nachfrage an Dopingsubstanzen im Sport verstärkt wiederum den 

illegalen Arzneimittelverkehr und gefährdet die Volksgesundheit. Die Bekämpfung des Dopings ist daher der 

sportpolitische ĂElchtestñ des 21. Jahrhunderts. Staat und Gesellschaft sind in gemeinsamer Verantwortung. 

 
Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) bildet diesen gemeinsamen Auftrag institutio- 

nell ab. Sie wird getragen vom Staat und von der Gesellschaft. Sie kämpft für die sauberen Sportler; sie 

kontrolliert, wacht über die Einhaltung der Regeln. Außerdem leitet die NADA bei Verstößen gegen die 

Anti-Doping-Bestimmungen die regelentsprechenden Sanktionen ein ï und sie trägt in Zusammenarbeit 

mit staatlichen Ermittlungsbehörden dazu bei, das Umfeld des Sports so sauber wie möglich zu halten. So 

wirkt sie über den Sport hinaus in die Gesellschaft, leistet ihren Beitrag zur Wahrung des Fair Play und der 

Integrität von Sportveranstaltungen. 

 
Nicht zuletzt leistet die NADA wichtige Aufklärungsarbeit: zum Beispiel darüber, was junge Sportler bei 

ihrer ersten Kontrolle erwartet. Über Rechte und Pflichten der Athleten, auch über Gesundheitsgefahren 

von Doping und mögliche wirtschaftliche Schäden. Die Präventionsarbeit richtet sich an die Athleten selbst, 

aber auch an alle Multiplikatorengruppen, also Trainer, Eltern und Lehrer. Damit leistet die NADA neben 

der Repression, also der Verfolgung von Doping-Vergehen, auch wichtige Beiträge zur Prävention. 

 
Die NADA ist im neunten Jahr seit ihrer Gründung als Stiftung des bürgerlichen Rechts eine etablierte und 

funktionierende Instanz im Kampf gegen Doping. Sie gilt inzwischen als das Anti-Doping-Kompetenzzen- 

trum in Deutschland ï und genießt über die nationalen Grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. John 

Fahey, Präsident der Welt Anti-Doping Agentur (WADA), bezeichnete die NADA im Februar 2011 als Ăeine 

der führenden Anti-Doping-Organisationenñ und benchmark im internationalen Vergleich. 

 
8108 Trainingskontrollen veranlasste die NADA im Jahr 2010. Damit ist eine Größenordnung erreicht, 

deren Ausweitung wenig sinnvoll erscheint. Die Herausforderung ist vielmehr eine Optimierung der 
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Kontrollmechanismen und des Zusammenwirkens mit Zoll, BKA und Staatsanwaltschaften. Auch hier- 

in zeigt sich die wichtige Verzahnung zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Kräften im Anti- 

Doping-Kampf. 

 
Wettkampfkontrollen bleiben weiter wichtig. Auf diesem Gebiet hat die NADA 2010 ihre Tätigkeit im Auf- 

trag von Verbänden und Veranstaltern auf 849 Kontrollen im zweiten Jahr in Folge verdoppelt. 

 
Wo die NADA hin will, lässt sich vereinfacht als ĂAnti-Doping-Kampf aus einer Handñ bezeichnen. Darauf 

zielen die zusätzlich übernommenen Wettkampfkontrollen ebenso wie die im Dezember 2010 modellhaft 

mit dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) abgeschlossene Vereinbarung zur Übernah- 

me des Ergebnismanagements von der ersten Anhörung des Athleten bis hin zur Verfahrenseinleitung, der 

kurz darauf als erster großer olympischer Fachverband der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) folgte. 

 
Wesentlicher Teil der Aufklärungsarbeit ist ferner, Verständnis für ein strenges Kontrollregime zu schaffen 

ï immer auch im internationalen Kontext in enger Zusammenarbeit mit der WADA. Die Akzeptanz ist nur 

zu erreichen, indem wir den Sportlern, ihrem Umfeld, und auch der Öffentlichkeit deutlich machen, dass 

ein effektives Doping-Kontroll-System unerlässlicher Bestandteil des modernen Hochleistungssports ist und 

dem sauberen Sportler dient. Mithin dem Fair-Play-Prinzip und somit der Vorbildfunktion des Sports und 

seiner großen gesellschaftlichen Bedeutung. 

 
Bonn, im Mai 2011 

 
 
 
 

Prof. Dr. Martin Nolte Prof. Hanns Michael Hölz 

Vorstandsvorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender 
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Szene aus dem Dopingkontrollfilm der NADA (Foto: NADA) 

 

Doping -Kontroll -System  

Harmonisi erung  auf  nationaler  und  internationaler  Eben e  

Das Doping-Kontroll-System (DKS) spielt, wie der nalen Registered Testing Pool (iRTP) befinden. Im 

Name schon sagt, im Kontrollalltag die zentrale Nationalen Testpool (NTP) sind vorrangig A-Kader- 

Rolle. Diese beinhaltet in enger Zusammenarbeit Athleten und Perspektivsportler der zweiten Risiko- 

mit einer sportunabhängigen externen Organisa- gruppe sowie die B-Kader der ersten zu finden, im 

tion (zurzeit die PWC GmbH) die Planung, Durch- ATP die anderen Sportarten und Kader. 

führung und Überwachung von Dopingkontrollen 

außerhalb und innerhalb von Wettkämpfen.  

In Kooperation mit internationalen Anti-Doping- 

Organisationen sowie mit nationalen Sportverbän- 

den und den beiden deutschen WADA-akkredi- 

tierten Laboratorien Köln und Dresden trägt die 

NADA zur Weiterentwicklung und Harmonisie- 

rung des Doping-Kontroll-Systems auf nationaler 

wie internationaler Ebene bei. Bestes Beispiel für 

die Harmonisierungsfortschritte im Jahr 2010 war 

die 1. Internationale DACH-Tagung als Novum 

der Zusammenarbeit der deutschsprachigen Anti- 

Doping-Organisationen. 162 Dopingkontrolleu- 

re der Gastgebernation Österreich sowie aus der 

Schweiz und Deutschland trafen sich zu einem 

Erfahrungsaustausch mit dem Ziel der Qualitätssi- 

cherung und der Angleichung der Kontrollpraxis. 

Trainingskontrollen  

Zur Organisation der Kontrollen werden Athleten 

aus unterschiedlichen Sportarten und Kadern in ver- 

schiedene Testpools eingeteilt. Der am intensivsten 

kontrollierte Testpool ist der Registered Testing Pool 

(RTP), in dem sich überwiegend A-Kader-Athleten 

und Perspektivsportler der gefährdetsten Sportarten 

(Risikogruppe I) sowie die Athleten des internatio- 
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*Durchschnittliche Anzahl der Kontrollen pro Athlet und Jahr 

Abb. 1: Verhältnis der Testpoolgrößen zu den durchge- 

führten Kontrollen 2010 

 

Im Jahr 2010 wurden mehr als 8.000 Trainings- 

kontrollen organisiert; die Zahl der von der NADA 

vorgenommenen Wettkampfkontrollen stieg auf 

einen Höchstwert (849). Abb. 5 (S. 11) listet alle 

Trainingskontrollen auf, die von der NADA durch- 

geführt worden sind, auch solche, die im Rahmen 

von Projekten anfielen. So führte die NADA im 

Auftrag der Landessportbünde insgesamt 171 Urin- 

kontrollen, für das Commerzbank Triathlon Team 

58 Urin- und 43 Blutkontrollen, für die Deutsche 

Eishockey-Liga (DEL, 1. Bundesliga) 84 Urinkontrol- 

len und für die Sauerland Event GmbH (Profiboxen) 

33 Urin- und 11 Blutkontrollen durch. 



Neu waren die Wettkampf-Kontrollvereinbarungen 

mit dem Deutschen Dart Verband, dem Deutschen 

Olympiade Komitee für Reiterei, dem Deutschen 

Rasenkraftsport- und Tauziehverband sowie dem 

Deutschen Skiverband. 

 
Auch in verschiedenen Profiligen übernimmt die 

NADA die Wettkampfkontrollen. Dazu gehören die 

Toyota Handball-Bundesliga (1. und 2. Bundesliga 

Männer) mit 2010 insgesamt 84 Kontrollen, die 

Deutsche Eishockey Liga (1. Bundesliga) mit 56 

Kontrollen und die Eishockeyspielbetriebsgesell- 

schaft (2. Bundesliga und Oberliga) mit 48 Kontrol- 

len im Jahr 2010.  

 
Im Rahmen von Projekten nahm die NADA auf  

Grundlage der Vereinbarung mit der Xdream Sports  

& Events GmbH und der Deutschen Triathlon Union  

wie bereits in den Jahren 2008 und 2009 auch 

2010 die Wettkampfkontrollen beim IRONMAN in 

Frankfurt und IRONMAN 70.3 in Wiesbaden vor. 

Hinzugekommen ist der IRONMAN Regensburg. 

Insgesamt wurden 157 PRE-Competition-Kontrollen 

und 50 Wettkampfkontrollen im Rahmen des Pro- 

jekts mit Xdream/IRONMAN durchgeführt. Neben 

Trainingskontrollen hat die NADA 2010 zusätzlich 

48 Wettkampfkontrollen für die Sauerland Event 

GmbH (Profiboxsport) durchgeführt.  

 
Ferner führte die NADA bei Sportgroßveranstal- 

tungen für verschiedene internationale Verbände 

Wettkampfkontrollen durch. Im Einzelnen: 

 
German Open und Menôs 

World Cup (ITTF) 

Beach-Volleyball European 

Championship Final (CEV) 

World Cup (UIPM) 

Cable Wakeboard World 

Championships (IWWF) 

Barfuß Wasserski WM (IWWF) 

50th ISSF World Shooting  

Championship, Munich 2010 

(nur Pre-Competition) (ISSF). 

 

Bei den Weltmeisterschaften der Schützen in 

München sowie Spielen der Eishockey-WM in 

2010 übernahm die NADA die Observeraufgabe. 

Sinn der Observerfunktion ist es, den ordnungs- 

gemäßen Ablauf der Dopingkontrollen durch 
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*Durchschnittliche Anzahl der Kontrollen pro Athlet und Jahr 

Abb. 2: Verhältnis der Testpoolgrößen zur Kontroll- 

dichte 2010 

Die Statistik der Trainingskontrollen 2010 wird auf  

Seite 11 erläutert. 

Wettkampfkontrollen  

Die Wettkampfkontrollen erfolgen auf Grundla- 

ge individueller Vereinbarungen mit Verbänden, 

Ligen oder Projektpartnern. Hier wurde die Anzahl 

im Vergleich zum Vorjahr (408) auf mehr als das 

Doppelte gesteigert. 

 
Jahr Gesamtzahl an Gesamtzahl an 

NADA-Wettkampf- Wettkampfkont- 

kontrollen rollen in Deutsch- 

land* 

2008 226 4.900 

2009 408 4.878 

2010 849 5.132 
*Die Zahlen entstammen den Laboren in Dresden und Köln. 

Abb. 3: Wettkampfkontrollen gesamt 2010 

 

Im Auftrag der folgenden nationalen Spitzenver- 

bände organisierte die NADA im Jahr 2010 Wett- 

kampfkontrollen: 

American Football European 

Championship 2010 (EFAF) 

Baseball-EM (CEB) 

European Senior Fencing 

Championships 2010 (EFC) 

10th European Swimming 

Championships of Deaf (EDSO) 

EM Rhythmische 

Sportgymnastik (FIG) 

Bob- und Schlittenverband 

für Deutschland 

Bundesverband Deutscher 

Gewichtheber 

Deutscher Curling Verband 

Deutscher Dart-Verband 

Deutscher Golf Verband 

Deutscher Motor Sport Bund 

Deutsches Olympiade Komi- 

tee für Reiterei 

Deutscher Pétanque Verband 

Deutscher Rasenkraftsport- 

und Tauziehverband 

Deutscher Schachbund 

Deutscher Skiverband 

Deutscher Sportakrobatik Bund 

Deutscher Tischtennis-Bund 

Deutscher Taekwondo Union 

Deutscher Verband für moder- 

nen Fünfkampf 

Deutscher Wasserski- und 

Wakeboardverband 



Kontroll- Athleten gezielte Kontrollen veranlasst. Zum ande- 

bestimmten Voraussetzungen 

Profilschwankungen zum 

Nachweis eines mögli- 

chen Verstoßes gegen 

Anti-Doping-Bestimmun- 

gen herangezogen wer- 

den. Insgesamt wurden 

in den vergangenen 

drei Jahren etwa 3.250 

Blutproben bei rund 

 
 

Abb. 4: Wettkampfkontrollen nach Trägern 2010 
 

Blutpass  

Bereits im Jahr 2002 wurde das Thema ĂAthle- 

te Biological Passportñ erstmals bei der WADA 

diskutiert. Die ĂAthletes Biological Passport Ope- 

rating Guidelinesñ der WADA (im Folgenden 

ĂBlutpass-Guidelinesñ) sind in der heute gültigen 

2.0-Version am 1. Januar 2010 in Kraft getre- 

ten. Diese Guidelines dienen als Grundlage für 

Anti-Doping-Organisationen, die ein Blutpasspro- 

gramm etablieren und Blutprofile von Athleten 

anlegen möchten. 

 
Im Jahr 2007 führte die NADA Blutkontrollen ein 

und begann mit dem Anlegen von Blutprofilen.1 

Profile können der Erkennung und dem Nachweis 

von Doping in zweierlei Formen dienen. Zum 

einen werden bei Auffälligkeiten im Profil eines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzelne Passagen aus dem Artikel Berniger, Anja (2010): Die WADA-Blutpass-Guidelines und deren nationale Umsetzung als Grundlage für 

den indirekten Dopingnachweis in SpuRt 6/2010 entnommen. 

 
Davor wurden bereits durch die NADA Steroid-Profile von Athleten angelegt und bewertet.  

Kontrollstatistiken einzusehen in den Jahresberichten der NADA, abrufbar unter ĂBilanzenñ auf www.nada-bonn.de.  

Auf dieser Grundlage wurde durch eine Trainingskontrolle ein Verstoß gegen Art. 2.1 NADC wegen Vorhandenseins von EPO in der Probe aufgedeckt; NADA- 

Jahrbuch 2009, S. 48f., abrufbar unter ĂBilanzenñ auf www.nada-bonn.de.

stichprobenartige Beobachtungen der 

vorgänge zu überprüfen.  

 
Urin 

Nationale Verbände 221 

Projektpartner 106 

Ligen 188 

Internationale Verbän- 161 

de/Sportgroßveranstal- 

tungen 

Wettkampfkontollen 676 

gesamt 

ren können unter 

 
Blut Gesamt 

24 245 

149 255 

0 188 

0 161 

 
 
173 849 

700 Athleten genom- 

men.2 95 % dieser Athle- 

ten sind in der höchsten Risikogruppe eingestuft. In 

erster Linie wurden die Werte aus den Blutprofilen 

bisher von der NADA zur Veranlassung von Ziel- 

kontrollen genutzt. Auf Grund dieser Zielkontrollen 

gab es bereits erste Ăvon der Norm abweichende 

Analyseergebnisseñ, die zur Sanktionierung eines 

Athleten gemäß Art. 2.1 NADC führten.3 Folglich 

gelang durch Profilanalyse und daraus resultieren- 

der Kontrolle ein direkter Dopingnachweis. 

1 

2 
3 
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SPORTART  

American Football 

Radsport 

Bob- und Schlittensport 

Gewichtheben 

Kraftdreikampf 

Boxsport 

Badminton 

Basketball 

Behindertensport 

Base- und Softball 

Curling 

Eishockey 

Eischnelllauf (und Shorttrack) 

Eiskunstlauf 

Fußball 

Fechten 

Gehörlosensport 

Golf 

Handball 

Feldhockey 

Judo 

Ju-Jutsu 

Karate 

Kegeln 

Kanusport 

Rettungsschwimmen 

Leichtathletik 

Minigolf 

Reitsport 

Ringen 

Rollsport 

Rasenkraftsport (und Tauziehen) 

Rudern 

Rugby 

Segeln 

Skisport 

Sportakrobatik 

Squash 

Schießsport 

Schwimmsport 

Turnen 

Tennis 

Triathlon 

Tischtennis 

Taekwondo 

Tanzsport 

Moderner Fünfkampf 

Volleyball 

Wasserski und Wakeboard 

Snowboarden 

Sporttauchen 

Gesamt 

 

Abb. 5: Trainingskontrollen 2010

Blut  gesamt  

 

287 
 
 

18 
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114 
 
 

207 

 
 
 
 
 
 
 
 

140 

 
 
 

109 

 
 
 
 
 

158 

 
 
 

161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1359 
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Kontrollen  gesamt  Urin  gesamt  

101 101 

608 321 

279 279 

155 137 

10 10 

79 68 

38 38 

212 212 

171 171 

60 60 

29 29 

299 299 

346 192 

30 30 

501 501 

91 91 

50 50 

23 23 

287 287 

294 294 

103 103 

26 26 

33 33 

61 61 

377 263 

39 39 

932 725 

17 17 

37 37 

101 101 

26 26 

13 13 

502 362 

35 35 

53 53 

291 182 

19 19 

15 15 

119 119 

506 348 

129 129 

15 15 

592 431 

39 39 

70 70 

57 57 

26 26 

143 143 

23 23 

20 20 

26 26 

8108 6749 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja Berninger beim Seminar Dopingbekämpfung im Sport in Nördlingen (Foto: akphotographie) 

Recht  

Ergebnis - und  Sanktionsmanagement  ăaus einem  Gussò angestreb t  

Justiziariat der NADA beschäftigt sich 

Umsetzung der WADA-Regelwerke in 

land und steht zudem für juristische 

Hilfestellung im Anti-Doping-Bereich zur Ver- 

fügung. Einer der Schwerpunkte 2010 war die 

Revision des NADA-Codes (NADC). Nach der 

Einführung des NADC am 1. Januar 2009 

war dies die erste redaktionelle Überarbei- 

tung des Regelwerks. Letzte Anmerkungen der 

WADA wurden dabei ebenso berücksichtigt wie 

Anregungen der nationalen Sportfachverbän- 

de. Der NADC 2009 Version 2.0 wurde am 

1. Juli 2010 veröffentlicht. 

 
Die Änderungen sind redaktioneller Natur, sie 

berühren die grundsätzliche Anwendung des NADC 

vom 1. Januar 2009 nicht. Die WADA bescheinigte 

der NADA die ĂComplianceñ des Regelwerks, damit 

entspricht der NADC 2009 Version 2.0 vollständig 

den Vorgaben des WADA-Codes. Sämtliche Ände- 

rungen hat die NADA in einer Synopse zusam- 

mengestellt, die unter www.nada-bonn.de jederzeit 

abgerufen werden kann. 

 
Nachdem Athleten, nationale Sportfachverbände 

und Funktionäre über die Änderungen informiert 

waren, wurde im Rahmen des jährlichen Erfahrungs- 

austauschs mit den Anti-Doping-Beauftragten, 

ebenfalls über die Neuerungen des NADC 2009 

Version 2.0 sowie dessen Umsetzung in die Ver- 

bandsregelwerke diskutiert. 
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Abb. 6: Der Nationale 

Anti Doping Code Ver- 

sion 2.0 

 

Änderung  des  Anzeigeverhaltens  

Die Änderung in Art. 14 NADC (Meldung staatli- 

cher Ermittlungsbehörden) macht nun auch inner- 

halb des NADC die stärkere Zusammenarbeit zwi- 

schen den Anti-Doping-Organisationen (NADA und 

nationale Sportfachverbände) deutlich. 

 
Ab Januar 2011 hat die NADA ihr Anzeigeverhal- 

ten dahingehend geändert, dass sämtliche Verstöße 

gegen Anti-Doping-Bestimmungen an die zustän- 

digen Staatsanwaltschaften gemeldet werden. Die 

NADA will damit erreichen, dass auch ĂHintermªn- 

nerñ zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen 

werden können. Dieses Ziel ist nur durch vollstän- 

dige Information der staatlichen Ermittlungsbehör- 

den über dopingrelevante Sachverhalte und ein 

transparentes Anzeigeverhalten der NADA und der 

Sportfachverbände zu erreichen. 

Das 

mit der 

Deutsch 



Nach einem Jahr soll dann eine entsprechende 

Evaluierung vorgenommen werden, ob die aktuell 

bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Voraus- 

setzungen für eine funktionierende Zusammenar- 

beit zwischen den staatlichen Ermittlungsbehörden, 

den nationalen Sportfachverbänden und der NADA 

ausreichend sind oder ob im Sinne des Anti-Doping- 

Kampfs Änderungen vorgenommen werden sollten. 

 
Zudem wurden von der NADA die Ausführungsbe- 

stimmungen zum Code, die International Standards, 

überarbeitet. Erstmals wurde ein nationaler Standard 

für Datenschutz etabliert. Der Standard für Daten- 

schutz setzt die Vorgaben des International Standard 

for the Protection of Privacy and Personal Informatio- 

nen (ISPPI) der WADA um und berücksichtigt dabei 

zugleich die national einschlägigen Datenschutzstan- 

dards, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz. 

 
Damit führt die NADA die zentralen Bestrebun- 

gen zur Verbesserung des Datenschutzes im Anti- 

Doping-Kampf aus dem Jahr 2009 fort. Weiterhin 

arbeitet die NADA gemeinsam mit der zuständi- 

gen Aufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein- 

Westfalen, an der Optimierung des Datenschutzes. 

Übernahme  von  Ergebnis - und  

Sanktionsmanagement  

Seit Ende des Jahres 2010 bietet die NADA allen 

Sportfachverbänden an, das Ergebnismanagement- 

und Sanktionsverfahren auf die NADA zu übertra- 

gen. Nur so kann ein sportartunabhängiges, gerech- 

tes und einheitliches Verfahren gewährleistet wer- 

den, das in eine harmonisierte Sportrechtsprechung 

mündet. Das in Deutschland bestehende System 

der Sanktionshoheit der Verbände in Dopingange- 

legenheiten ist mittlerweile international nahezu 

einzigartig und wird von vielen Seiten, unter ande- 

rem auch vom Europarat, kritisch gesehen.  

 
Die national bestehende, uneinheitliche Anwen- 
dung von Anti-Doping-Bestimmungen führt zu 
heterogenen und damit in manchen Fällen unge- 
rechten Sanktionierungen von Athletinnen und Ath- 
leten verschiedener Sportarten. Mangels personeller 
und finanzieller Ressourcen ziehen sich Verfahren 
oftmals unverhältnismäßig in die Länge. Die zum 
Teil sehr komplexe Materie im Rahmen von Doping- 
verstößen erfordert immer mehr zeitlichen Aufwand

und fachspezifisches Know-how, das insbesonde- 
re von kleineren Verbänden oftmals nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Darüber hinaus stehen 

sämtliche Entscheidungen eines Verbandes unter 
medialem wie auch, insbesondere bei geförderten 
Verbänden, finanziellem Druck. 

 
Mit dem Angebot zur flächendeckenden Übernah- 
me des Ergebnismanagements knüpft die NADA 
an das bereits mit dem Deutschen Eishockeysport 
(DEB, DEL und ESBG) im Jahr 2009 auf den Weg 
gebrachte Ergebnismanagement- und Sanktions- 
verfahren Ăaus einem Gussñ unter der Federführung 
der NADA an. Es folgten weitere Verbände, wie der 
Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband und 
ï Anfang 2011 ï der Bund Deutscher Radfahrer.  

 
Mittelfristig kann die NADA das Ziel, in Deutsch- 
land von der Durchführung der Dopingkontrollen 
bis hin zum Ergebnismanagement- und Sanktions- 
verfahren allerdings nur bei der entsprechenden 
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen übernehmen. 

Me ldepflicht - und  Kont rollversäumnisse  

Das zweite Jahr nach der Übernahme des Ergeb- 

nismanagements im Rahmen der Meldepflichten 

der Athletinnen und Athleten bestätigt das positive 

Fazit des vergangenen Jahres. Auf die verhältnis- 

mäßig hohe Anzahl an Meldepflichtversäumnissen 

aus dem Jahr 2009 hat die NADA mit Erinnerungs- 

E-Mails zur Verhinderung der Versäumnisse rea- 

giert. Zusätzlich wurden die Verbände über diese 

Erinnerung in Kenntnis gesetzt und gebeten, eben- 
falls auf ihre Athletinnen und Athleten zuzugehen. 

 
Durch ein einheitliches Vorgehen des Ergebnis- 

managements und die Nachvollziehbarkeit von 
Sanktionierungen ist die Akzeptanz der Melde- 

pflicht gestiegen. Die Anzahl der Meldepflicht- und 
Kontrollversäumnisse ist vergleichbar mit dem 

Vorjahr. Bei den Athletinnen und Athleten, die im 
Jahr 2010 im NTP oder RTP waren, wurden 712 

schriftliche Anhörungsverfahren durchgeführt, 358 
davon wurden als Meldepflicht- und Kontrollver- 

säumnis sanktioniert. Des Weiteren schlugen im 
vergangenen Jahr lediglich 7 % der Kontrollver- 

suche fehl, sodass die Effektivität des Kontrollsys- 
tems weiter gesteigert werden konnte. Erfolgrei- 
che Kontrollversuche mindern darüber hinaus den 
administrativen Aufwand für die Athletinnen und 

Athleten und die NADA. 
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verbotener Substanzen, wobei in sieben Fällen eine 

medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE) und 

4 mal ein ärztliches Attest vorlag. In einem Fall 

handelte es sich um den Gebrauch einer verbotenen 

Substanz oder Methode. 

Hinzu kommen fünf Fälle, in denen es sich um den 

(versuchten) Gebrauch einer verbotenen Substanz 

oder einer verbotener Methode handelte und ein 

Fall, der wegen des Besitzes verbotener Substanzen 

verhandelt werden musste. 

Im vergangen Jahr kam es zudem zu den ersten drei 

Verfahren auf Grund von drei versäumten Kontrol- 

Verband 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e. V. 

Deutscher Aero Club 

 
Deutscher Fußball-Bund e. V. 

 
Deutscher Kegler- und Bowlingbund e. V. 

American Football Verband Deutschland e. V. 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

 
Deutsche Triathlon Union e. V. 

Deutscher Behindertensportverband e. V. 

Deutscher Gehörlosen Sportverband e. V. 

Deutscher Leichtathletik-Verband e. V. 

 
Deutscher Leichtathletik-Verband e. V. 

 
Deutscher Tischtennis-Bund e. V. 

American Football Verband Deutschland e. V. 

Bund Deutscher Berufsboxer 

Bund Deutscher Berufsboxer 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

Bund Deutscher Radfahrer e. V. 
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Verstöße  gegen  Anti -Doping - 

Bestimmungen  

Im Jahr 2010 wurden im Rahmen von 66 Doping- 

kontrollen Verfahren wegen möglicher Verstöße 

gegen Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet.  

 
Bei neun Verfahren innerhalb von Trainingskont- 

rollen handelte es sich in sieben Fällen um das Vor- 

handensein verbotener Substanzen, in zwei Fällen 

um eine Kontrollverweigerung. 

 
In 48 Verfahren im Rahmen von Wettkampfkontrol- 

len handelte es sich 47 mal um das Vorhandensein 

Verstoß 

 
2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch 

vS/vM 

2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch 

vS/vM 

2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch 

vS/vM 

2.4. NADC ï MPV/vK 

2.4. NADC ï MPV/vK 

2.6. NADC ï Besitz vS/vM 

2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch 

vS/vM 

2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch 

vS/vM 

2.4. NADC ï MPV/vK 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

 
2.3 NADC ï Weigerung/Unterlas- 

sung Probeentnahme 

2.3 NADC ï Weigerung/Unterlas- 

sung Probeentnahme 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC -ïVorhandensein vS 

 
2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

 
2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS 

Trainingskontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

 
Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Deutschland Aug 10 

Deutschland Mai. 10 

Deutschland Jul 10 

International Dez 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jul 08 

2.2 NADC ï (versuchter) Gebrauch Deutschland Jul 10 

vS/vM 

Zuständig- Datum der Art der 

keit Kontrolle Kontrolle 

Deutschland Mär 05 Sonstiges 

 
Deutschland Dez 02 Sonstiges 

 
Deutschland Jun 05 Sonstiges 

 
Deutschland Mai 10 Sonstiges 

Deutschland Sep 10 Sonstiges 

Deutschland Mär 10 Sonstiges 

Deutschland Mär 10 Sonstiges 

 
Deutschland Sep 10 Sonstiges 

 
Deutschland Jun 10 Sonstiges 

Deutschland Nov 10 Trainingskontrolle 

 
Deutschland Mär 09 Trainingskontrolle 

 
Deutschland Mär 10 Trainingskontrolle 

 
Deutschland Aug 10 Trainingskontrolle 

Deutschland Jul 10 Trainingskontrolle 

Deutschland Feb 10 Trainingskontrolle 

Deutschland Mär 10 Trainingskontrolle 

 
Deutschland Apr 10 Trainingskontrolle 



len und/oder Meldepflichtversäumnissen innerhalb 

eines Zeitraums von 18 Monaten. In acht weiteren 

Fällen hat die für das Ergebnismanagement zustän- 

dige Anti-Doping-Organisation wegen des Verdachts 

der Manipulation von Urinproben ermittelt. Der 

zuständige Verband hat in Zusammenarbeit mit der 

Staatsanwaltschaft diese Verfahren abgeschlossen. 

Eine Manipulation durch Athleten war nicht gegeben. 

Zudem wurde das erste Verfahren wegen Verstoßes 

gegen Anti-Doping-Bestimmungen unter Federfüh- 

rung der NADA erfolgreich durchgeführt. Sowohl 

das Ergebnis- als auch das Sanktionsmanagement 

wurden von der NADA in diesem Fall übernommen 

Substanz Sanktion 

 
Laufendes Verfahren 

 
Laufendes Verfahren 

 
Laufendes Verfahren 

 
Laufendes Verfahren 

Laufendes Verfahren 

Sperre 

Hydroxyethyl starch (HES) (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel); Sperre 

Prednisolon (S9 ï Glukokortikoide) 

Kein Dopingverstoß 

 
Laufendes Verfahren 

Hydrochlorothiazid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel); Triamte- Laufendes Verfahren 

ren (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) 

Laufendes Verfahren 

 
Geldstrafe, Sperre 

 
Erythropoietin (S2 ï Hormone und verwandte Substanzen) Sperre 

Hydrochlorothiazid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) TUE 

Hydrochlorothiazid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) TUE 

5ß-androst-1-en-17ß-ol-3-one (S1 ï anabole Substanzen); Boldenone (S1 ï Sperre 

anabole Substanzen) 

5ß-androst-1-en-17ß-ol-3-one (S1 ï anabole Substanzen); Boldenone (S1 ï Folgefall 

anabole Substanzen) 

Clenbuterol (S1 ï anabole Substanzen) Kein Dopingverstoß 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Geldstrafe, Sperre 

Hydroxyethyl starch (HES) (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Kein Dopingverstoß 

Clenbuterol (S1 ï anabole Substanzen); Epitrenbolon (S1 ï anabole Substan- Sperre 

zen); Methylhexanamin (S6 ï Stimulanzien) 

Testosterone/Epitestosterone (S1 ï anabole Substanzen) Laufendes Verfahren 

Testosterone/Epitestosterone (S1 ï anabole Substanzen) Laufendes Verfahren

und führten zügig zu einem angemessenen Urteil. 

Der Ablauf des Verfahrens verdeutlicht, dass eine 

vollständige Übertragung des Sanktionsmanage- 

ments an die NADA der erste Schritt zu einer trans- 

parenteren und einheitlichen Rechtsprechung in 

Bezug auf Anti-Doping-Verstöße darstellt.  

 

Arbeit sgruppe  Rech t  

Å Leitung: Prof. Dr. Martin Nolte Å Dr. Anne Jakob 

Å Prof. Dr. Jens Adolphsen Å Friedrich Wilhelm Moog 

Å Prof. Dr. Ulrich Haas Å Dr. Holger Niese 

Å Dr. Tanja Haug Å Dr. Franz Steinle  

Å Markus Hauptmann Å Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel 

Dauer Strafanzeige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Jahre 

2 Monate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Jahre 

 
2 Jahre NADA 

 
 
 
2 Jahre Verband 

 
Verband 

 
 
 
1 Jahr 

 
2 Jahre NADA 
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Verstoß Zuständig- Datum der  

keit Kontrolle 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jul 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Nov 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Nov 09 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Apr 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Feb 10 

2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 

Deutsche Jugendkraft Sportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 

Deutsche Jugendkraft Sportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 

Deutsche Taekwondo Union e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Mär 10 

 
Deutsche Triathlon Union e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Aug 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Armwrestling Verband 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Apr 10 Wettkampfkontrolle 

 
Deutscher Baseball und Softball Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Jul 10 Wettkampfkontrolle 

 
 

Deutscher Basketball Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Dez 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Behindertensportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Sep 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Behindertensportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Apr 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Behindertensportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Nov 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Behindertensportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Nov 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Boxsport-Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jul 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Dart Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Dart Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Fußball-Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Okt 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Fußball-Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mär 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Gerhörlosen Sportverband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Judo-Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Aug 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Ju-Jutsu Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Ju-Jutsu Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Leichtathletik-Verband 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Motor Sport Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Okt 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Motor Sport Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Jul 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Petanque Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Jun 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Rugby-Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Schützenbund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Mai 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Schützenbund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Aug 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Schützenbund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Aug 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Schwimm-Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Mai 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Squash Verband e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS Deutschland Apr 10 Wettkampfkontrolle 

Deutscher Tischtennis-Bund e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Mär 10 Wettkampfkontrolle 

Faustkämpferverband Austria 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Mai 10 Wettkampfkontrolle 

Faustkämpferverband Austria 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Dez 10 Wettkampfkontrolle 

 
Faustkämpferverband Austria 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Jun 10 Wettkampfkontrolle 

German Boxing Association e. V. 2.1 NADC ï Vorhandensein vS International Mai 10 Wettkampfkontrolle 

German Boxing Association e. V. 2.1 NADC -ïVorhandensein vS Deutschland Feb 10 Wettkampfkontrolle 

Abb. 7: Ergebnismanagement 2010 
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Art der Kontrolle 

 
Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Wettkampfkontrolle 

Verband 

 
Bund Deutscher Radfahrer e. V. 

Bundesverband Deutscher Gewichtheber e. V. 

Bundesverband Deutscher Gewichtheber e. V. 

Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e. V. 

Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e. V. 

Deutsche Billard Union e. V. 

ïDeutsche Jugendkraft Sportverband e. V. 



Substanz Sanktion Dauer Strafanzeige 

 
Budesonid (S9 ï Glukokortikoide) Laufendes Verfahren 

Metandienon (S1 ï anabole Substanzen) Geldstrafe, Sperre 4 Jahre 

Nandrolon (S1 ï anabole Substanzen) Lebenslange Sperre 

Testosterone/Epitestosterone (S1 ï anabole Substanzen) Geldstrafe, Sperre 8 Jahre NADA 

Clenbuterol (S1 ï anabole Substanzen); Metandienon (S1 ï anabole Substanzen) Geldstrafe, Sperre 2 Jahre 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Sperre 15 Monate 

Reproterol (S3 ï Beta-2-Agonisten) Attest 

Methylphenidat (S6 ï Stimulanzien) Attest 

Bisoprolol (P2 ï Betablocker) Attest 

Furosemid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Rückmeldung int. Verband 

fehlt 

Testosterone/Epitestosterone (S1 ï anabole Substanzen) Laufendes Verfahren 

Clenbuterol (S1 ï anabole Substanzen); Metandienon (S1 ï anabole Sub- Sperre 2 Jahre 

stanzen) 

16ß-Hydroxystanozolol (S1 ï anabole Substanzen); Amphetamin (S6 ï Sti- Laufendes Verfahren 

mulanzien); Methylphenidat (S6 ï Stimulanzien); Stanozolol (S1 ï anabole 

Substanzen); Testosterone/Epitestosterone (S1ï anabole Substanzen) 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Laufendes Verfahren NADA 

Bisoprolol (P2 ï Betablocker) Attest 

Hydrochlorothiazid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Öffentliche Verwarnung 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Sperre 2 Jahre 

Nandrolon (S1 ï anabole Substanzen) Sperre 1 Jahr 

Furosemid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Sperre 6 Monate 

Hydrochlorothiazid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Laufendes Verfahren 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Laufendes Verfahren 

Methylphenidat (S6 ï Stimulanzien) TUE 

Hydrochlorothiazid (S5 ïDiuretika und andere Maskierungsmittel) TUE 

Tuaminoheptan (S6 ï Stimulanzien) Laufendes Verfahren 

Methylphenidat (S6 ï Stimulanzien) TUE 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) 2 Jahre Sperre 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Folgefall 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Sperre 2 Monate 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Sperre 8 Monate 

Niketharnid (S6 ï Stimulanzien) Sperre 2 Jahre 

Methylphenidat (S6 ï Stimulanzien) Laufendes Verfahren 

Carboxy-THC (S8 ï Cannabinoide) Sperre 6 Monate 

Propanolol (P2 ï Betablocker) Sperre 2 Jahre 

Budesonid (S9 ï Glukokortikoide) TUE 

Prednisolon (S9 ïGlukokortikoide) Laufendes Verfahren 

Clenbuterol (S1 ï anabole Substanzen) Sperre 1 Jahr 

Tamoxifen (S4 ï Hormonagonisten und -modulatoren) TUE 

Methylamphetamine, Methylendioxy-Methylamphetamin (S6 ï Stimulanzien) Sperre 2 Jahre 

Furosemid (S5 ï Diuretika und andere Maskierungsmittel) Sperre 1 Jahr 

Benzoylecgonin (cocaine) (S6 ï Stimulanzien); Carboxy-THC (S8 ï Cannabi- Sperre 1 Jahr 

noide) 

Carboxy-THC (S8 ïCannabinoide) Sperre 1 Jahr 

Testosterone/Epitestosterone (S1 ï anabole Substanzen) Sperre 1 Jahr 

Hydroxyethyl starch (HES) (S5 ïDiuretika und andere Maskierungsmittel) Freispruch 

 
 

17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABDA und NADA gemeinsam bei der EXPOPHARM in München (Foto: ABDA) 
 

Medizin  und  Forschung  

Multiplikatoren  unterstützen  die  Aufklärungsarbei t  

Eindeutig positiv ist die Nachfrage nach bewähr- 

ten Printprodukten wie der ĂBeispielliste zulässiger 

Medikamenteñ und der ĂAnti Doping Cardñ: Die 

Auflagen mussten auf 30.000 Exemplare erhöht 

werden. Die ĂAnti Doping Cardñ wurde 2010 zudem 

in ĂMediCardñ umbenannt. Gut etabliert hat sich 

auch die Online-Medikamenten-Datenbank NADA- 

med mit im Schnitt über 1.500 Anfragen im Monat. 

Dazu kommen weiterhin je nach Saison monatlich 

rund 200 bis 300 Medikamentenanfragen, die die 

NADA schriftlich oder telefonisch erreichen.  

 
Besonders hervorzuheben ist die begonnene Zusam- 

menarbeit mit den nationalen Fachvertretungen aus 

Ärzte- und Apothekerschaft, die als weitere Multi- 

plikatorengruppen einbezogen werden. Bewährt 

hat sich die Kooperation mit der ABDA, der Bun- 

desvereinigung Deutscher Apothekerverbände, als 

Spitzenorganisation der etwa 58.000 deutschen 

Apothekerinnen und Apotheker. Höhepunkt war 

die gemeinsame Präsenz in der Olympia-Apotheke 

des Deutschen Hauses bei den Olympischen Winter- 

spielen in Vancouver. Wesentlicher Bestandteil der 

Zusammenarbeit ist eine bundesweite Fortbildungs- 

reihe über die Dopingrelevanz von Medikamenten 

für Pharmazeuten. Ende des Jahres war die NADA 

erstmalig auch bei der EXPOPHARM, der bedeu- 

tendsten pharmazeutischen Fachmesse in Europa, 

mit ihrem Informationsstand und ihrer Pharmazeu- 

tin vertreten. 

 
Abb. 8: Medizinische Anfragen 2010

Die Abteilung Medizin und Forschung ist für die 

Erteilung Medizinischer Ausnahmegenehmigungen 

zuständig und beantwortet alle Fragen zu erlaubten 

und verbotenen Medikamenten sowie TUEs. Die 

ersten Wochen und Monate des Jahres 2010 waren 

geprägt von der Umsetzung der neuen WADA- 

Vorgaben zur Verbotsliste und zum entsprechend 

geänderten Standard für Medizinische Ausnahme- 

genehmigungen (TUE). Grundlegend war dabei die 

Umstellung des Antragsverfahrens für bestimmte 

Asthmamedikamente sowie die Entwicklung neuer 

Antrags- und Diagnosekriterien. Dazu gehörte die 

entsprechende Vermittlung an Verbände, Athleten 

und Betreuer, die als Multiplikatoren bei der Verbrei- 

tung der neuen Vorgaben einbezogen wurden.  

Anzahl Anzahl ange- Anfragen 

Anfragen fragte Medika- NADAmed 

mente 

Januar 119 182 1593 

Februar 107 173 1859 

März 175 285 1742 

April 139 226 1643 

Mai 125 196 1671 

Juni 99 149 1564 

Juli 72 110 1367 

August 133 242 1622 

September 131 259 1769 

Oktober 114 188 1618 

November 141 222 1660 

Dezember 114 289 1598 
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ABDA-Präsident 

Heinz-Günter 

Wolf und 

NADA-Apothe- 

kerin Kerstin  

Neumann in 

der Olympia- 

Apotheke in  

Vancouver  

(Foto: ABDA) 

Mit der DZSM, der Deutschen Zeitschrift für Sport- 

medizin, dem Fachorgan der Deutschen Sport- 

und Präventionsmediziner, wurde zudem eine 

Artikelreihe über die Arbeit der NADA initiiert. 

Erste Aufsätze mit Hintergrundinformationen und 

Anleitungen für die Praxis behandelten Krank- 

heitsbilder und Antragsverfahren 

für Medizinische Ausnahmegeneh- 

migungen. Die Reihe wird in diesem 

Jahr fortgesetzt, unter anderem zur 

WADA-Verbotsliste, der Einteilung 

der Testpools und den Meldepflich- 

ten für Athleten.  

 
Die AG Medizin & Analytik hat eine 

wichtige Beratungsfunktion und ent- 

wickelte gemeinsam mit dem Haupt- 

amt und führenden Experten aus 

den jeweiligen Forschungsgebieten 

die Richtlinien und Antragskriterien 

zu Krankheitsbildern wie Kleinwuchs, 

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper- 

aktivitätssyndrom) und Diabetes weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å Leitung: Sebastian Thormann 

Å Prof. Dr. rer. nat. habil. Rud- Å Prof. Dr. Wilhelm Schänzer 

hard Klaus Müller Å Prof. Dr. med. Holger Schmitt 

Å Dr. med. Bernd Dörr Å Dr. rer. nat. Detlef Thieme  

Å PD Dr. med. Birgit Fried- Å Prof. Dr. med. Axel Urhausen 

mann-Bette Å Dr. med. Bernd Wolfarth 

Å Prof. Dr. med. Tim Meyer Å Dr. med. Wilfried Wolfgarten 
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Fortschritte bei den Nachweisverfahren konsta- 

tierten die beiden in Deutschland akkreditierten 

Anti-Doping-Labore in Kreischa bei Dresden und 

Köln, deren Leiter ebenfalls der AG Medizin & Ana- 

lytik der NADA angehören. Zunehmend sicher und 

lange nachweisbar sind mittlerweile körperfremde 

Dopingsubstanzen. Das ist wichtig, da an sich vom 

Menschen selbst gebildete Hormone zunehmend 

die Ăklassischenñ körperfremden Dopingsubstanzen 

wie Stimulanzien und Anabolika ablösen. Wei- 

ter verfeinert wurden die EPO-Nachweismethoden. 

Mittlerweile nachweisbar sind auch das menschli- 

che Wachstumshormon HGH und synthetisch modi- 

fizierte Insuline. Bei den Olympischen Winterspielen 

in Vancouver wurde bereits darauf getestet. 

* Andere können z. B. sein: Atteste, erlaubte Medikamente, Infusionen, 

Notfallbehandlungen oder OP-Berichte usw. 

Abb. 10: Medizinische Ausnahmegenehmigungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgruppe  Medizin  und  Analyti k  

Abb. 9: Beispielliste zulässiger Medikamente 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die NADA-Prävention beim Schulseminar in Kaiserslautern (Foto: NADA) 

Prävention  

Dopingkontrollfilm,  Trainerhandbuch  und  eine  mobile  Website  kl ären  au f  

Die Prävention ist neben dem Doping-Kontroll- 

System die zweite Säule der NADA im Kampf  

gegen Doping. Mit ihrer Aufklärungsarbeit rich- 

tet sich die NADA vorrangig an Nachwuchs- 

sportler und Spitzenathleten sowie ihr Umfeld, 

z. B. Trainer, Lehrer und Eltern. In zahlreichen 

Projekten informiert sie über Doping sowie des- 

sen Folgen, über das Regelwerk und den Ablauf  

von Dopingkontrollen. Im Jahr 2010 führte die  

NADA-Prävention nicht nur elementare Projekte,  

wie die Fortbildungen an Olympiastützpunkten  

und Eliteschulen des Sports, weiter, sondern 

entwickelte auch innovative, neue Lösungen zur 

Aufklärung der Zielgruppen. 

 
Neu entwickelt wurde die E-Learning-Plattform 

ĂGemeinsam gegen Dopingñ als ergänzende Schu- 

lungsmaßnahme. Sie garantiert eine nachhaltige 

Schulung und ermöglicht die Selbstüberprüfung 

durch ein Onlinequiz. Ein Kernstück des E-Lear- 

ning-Projekts ist der NADA-Dopingkontrollfilm, 

der den detaillierten Ablauf von Dopingkontrollen 

zeigt. Neu ist auch die Dokumentation einer Blut- 

kontrolle. Der Film wird unter anderem auch für 

Fortbildungen an Olympiastützpunkten genutzt. 

2011 wird er zudem auf allen Onlineplattformen 

der NADA bereitgestellt. 

 
Ebenfalls neu: Die Internetplattform für Trainer 

wurde um ein Trainerhandbuch in Print- und 

Digitalform erweitert. Die Printversion des Hand- 

buchs wurde durch das Land Baden-Württemberg 

mitfinanziert.  
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Abb. 11: Die E-Learning-Plattform der NADA 

(Foto: NADA)  

 

Neuentwicklung Nummer drei ist die Website 

NADAmobil. Sie ermöglicht es, von internetfähi- 

gen Mobiltelefonen jederzeit und überall auf die 

Informationen und Ansprechpartner der NADA 

zuzugreifen (www.nada-mobil.de). Die Medika- 

menten-Datenbank NADAmed wurde ebenfalls 

implementiert. 

Zu den weiterentwickelten Projekten 2010 gehörte 

der NADA-USB-Stick. Dieser konnte mit Mitteln der 

DKB Deutsche Kreditbank nachproduziert werden 

und ist inzwischen unter nahezu allen Testpoolath- 

leten verbreitet. 

 
Aus dem Projekt ĂNADA-Tour durch die Elite- 

schulen des Sportsñ aus dem Jahr 2009 ging das 

Projekt ĂSchulinterne Seminareñ hervor. Bei die- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Dreh des Dopingkontrollfilms (Foto: NADA) 

 

sen ist die Information seitens der NADA nur ein disziplinäre Veranstaltung mit dem Bundesinstitut 

Bestandteil. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, für Sportwissenschaft und der Bundeszentrale für 

dass die Schüler selbstständig Inhalte erarbeiten. politische Bildungñ und ĂElternveranstaltungen an 

Interaktive Unterrichtseinheiten und ein direkter den Olympiast¿tzpunktenñ. 

Austausch mit den Schülern stehen im Vorder- 

grund. Die Multiplikatorenstrategie der NADA 

wurde im Rahmen des Projekts ĂEntwicklung von 

Schulmaterialien und Fortbildungsveranstaltungen 

für Lehrerñ weiterverfolgt: In Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen fanden erstmals auch Lehr- 

erfortbildungen statt. Auf der Interaktivseite der 

NADA stehen inzwischen Schulmaterialien und 

Anti-Doping-Infos für Lehrkräfte zum Download 

zur Verfügung.  

 
Weitergeführt wurden die ebenfalls durch Bundeszu- 

wendungen finanzierten Projekte ĂInternetangebot 

der NADA für Jugendliche (High Five)ñ, ĂEinsatz 

des NADA-Infostandesñ, ĂWorkshops für Athleten- 

und Medienvertreterñ, ĂInternetangebot für Trainer 

(Trainer-Plattform)ñ sowie das ĂTransfer- und Vernet- 

zungsprojektñ, das in Kooperation mit der Deutschen 

Sportjugend (dsj) und dem Zentrum für Dopingprä- 

vention (PH Heidelberg) durchgeführt wird, ĂInter-

Der NADA-Infostand bei der Sport-Party Jugend trai- 

niert für Olympia (Foto: Landesstelle für den Schul- 

sport in Nordrhein-Westfalen) 
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